
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/10/10 15Os115/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1989

Norm

StPO §210 Abs1

Rechtssatz

Eine mündliche, in der Gegenwartsform abgegebene Erklärung des Angeklagten gegenüber dem

Untersuchungsrichter, er "erhebe" keinen Einspruch, bedeutet keinen "ausdrücklichen" Einspruchsverzicht für die

Zukunft.
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